
 
 

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

7.1 Name: Gnass   Vorname: Katarina 

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform): 

           

5.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Zur Anerkennung als Annahmestelle/Rücknahmestelle/Demontagebetrieb/Schredderanlage/sonstige Anlage(n) zur weiteren 

Behandlung nach § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV siehe Anlage(n) - entfällt -  

Überwachungszertifikat 

 

 

 

 

 

 

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

4.1 Name:  Georg Grube GmbH 

4.2 Straße:  Carsten-Börger-Str. 2 - 8 

4.3 Staat: DE  Bundesland: HB 

Postleitzahl: 27572 Ort: Bremerhaven  

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer (HRA, HRB etc.):  HRB 2506 BHV  Registergericht:  Amtsgericht Bremen 

1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

1.1 Name: Entsorgergemeinschaft Niedersachsen und Bremen e.V. (EGNB) 

1.2 Straße: Haddorfer Hauptstr. 110 

1.3 Staat: DE  Bundesland: NI 

Postleitzahl: 21683 

Ort: Stade 

 

3. Angaben zum Zertifikat 

3.1 Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): eg0082 

3.2 Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung  

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): _______________ 

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 6 Anlage(n). 

3.5 ☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) __) 

3.6.  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 1 - 6). 

3.7. Das Zertifikat ist gültig bis zum 21.07.2019 

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und Abfallar-

ten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft und die 

Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

5.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG: 

Zur Zertifizierung als Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG siehe Anlage(n) - entfällt -  

6. Prüfungsdatum: 

22.01.2018 

8.  Ausstellungsdatum: 

14.03.2018 

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation: 

9.1 Name: Prenzer   Vorname: Thomas 

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform): 

           



 
 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln   Kennnummer nach § 28 NachwV: D22200710 

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit     
2.2 Befördern   Kennnummer nach § 28 NachwV: D22200710 

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit     

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln   Kennnummer nach § 28 NachwV: DMK300040 
2.7.1 nur deutschlandweit  

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln   Kennnummer nach § 28 NachwV: DMK300040 
2.8.1 nur deutschlandweit  

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 1 Seite 1 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082 

Name des Entsorgungsfachbetriebs  Georg Grube GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Bremerhaven 
1.2 Straße: Carsten-Börger-Str. 2 - 8 
1.3. Staat: DE   Bundesland: HB   Postleitzahl: 27572   Ort: Bremerhaven 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Gewerblicher Fuhrpark, Handeln und Makeln von Abfällen 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 



 
 

4. Anlage 1 Seite 2 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten  

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.1.1 nur deutschlandweit � 

2.1.2 weltweit    � 

2.2 Befördern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.2.1 nur deutschlandweit � 

2.2.2 weltweit    � 

2.3 Lagern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: D33301030 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) � 

2.4 Behandeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) �

2.5 Verwerten �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung � 

2.5.2 Recycling � 

2.5.3 sonstige Verwertung � 

2.6 Beseitigen �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.7 Handeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.7.1 nur deutschlandweit � 

2.7.2 weltweit    � 

2.8 Makeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.8.1 nur deutschlandweit � 

2.8.2 weltweit  � 

Anlage 2 Seite 1 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082 

Name des Entsorgungsfachbetriebs  Georg Grube GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Bremerhaven 2 
1.2 Straße: Dockstraße  
1.3. Staat: DE   Bundesland: HB   Postleitzahl: 27572   Ort: Bremerhaven 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Lagerung von mineralischen Abfällen für die Bodensanie-

rungsanlage mit Notfallzwischenlager, Zwischenlagerung von Altholz und Dachpappe 

 Nr. gemäß 4. BImSchV 8.12.1.1 

    8.12.1.2 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  � 

3.2.2 Rücknahmestelle.  � 

3.2.3 Demontagebetrieb.  � 

3.2.4 Schredderanlage.  � 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung � 



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV Anlage 2 Seite 2 - 3 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082

4.1 alle Abfallarten                        �

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle     �

4.3 alle gefährlichen Abfälle            �

4.4 bestimmte Abfallarten                �

Abfall-

schlüssel Abfallbezeichnung

Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

010408
Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

010409 Abfälle von Sand und Ton

010410
staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft
030101 Rinden und Korkabfälle

030105

Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 
04 fallen

030301 Rinden- und Holzabfälle

030307
mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung 
von Papier- und Pappabfällen

100101

Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 
mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 
fällt

101311 *

Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe 
auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 13 09 und 10 13 10 fallen

130501 *
feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-
/Wasserabscheidern

130502 * Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
130503 * Schlämme aus Einlaufschächten

130508 *
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-
/Wasserabscheidern

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe
170101 Beton
170102 Ziegel
170103 Fliesen und Keramik

170106 *

Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe 
enthalten

170107
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

170201 Holz

170204 *

Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind

170301 * kohlenteerhaltige Bitumengemische

170302
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 03 01 fallen

170303 * Kohlenteer und teerhaltige Produkte



170503 * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

170504
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 05 03 fallen

170507 * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält

170508
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 
05 07 fällt

170801 *
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

170802
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 08 01 fallen

190111 *
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die 
gefährliche Stoffe enthalten

190112
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen

190205 *
Schlämme aus der physikalisch-chemischen 
Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

190206

Schlämme aus der physikalisch-chemischen 
Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
02 05 fallen

191206 * Holz, das gefährliche Stoffe enthält

191207
Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 
fällt

200101 Papier und Pappe 
200202 Boden und Steine



 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.1.1 nur deutschlandweit � 

2.1.2 weltweit    � 

2.2 Befördern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.2.1 nur deutschlandweit � 

2.2.2 weltweit    � 

2.3 Lagern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) � 

2.4 Behandeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: D33301030 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) �

2.5 Verwerten �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung � 

2.5.2 Recycling � 

2.5.3 sonstige Verwertung � 

2.6 Beseitigen �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.7 Handeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.7.1 nur deutschlandweit � 

2.7.2 weltweit    � 

2.8 Makeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.8.1 nur deutschlandweit � 

2.8.2 weltweit  � 

Anlage 3 Seite 1 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082 

Name des Entsorgungsfachbetriebs  Georg Grube GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Bremerhaven 2 
1.2 Straße: Dockstraße  
1.3. Staat: DE   Bundesland: HB   Postleitzahl: 27572   Ort: Bremerhaven 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Bodensanierungsanlage mit Notfallzwischenlager  

Nr. gemäß 4. BImSchV 8.7.1.1 

    8.7.2.1 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  � 

3.2.2 Rücknahmestelle.  � 

3.2.3 Demontagebetrieb.  � 

3.2.4 Schredderanlage.  � 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung � 



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV Anlage 3 Seite 2- 3 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082

4.1 alle Abfallarten                        �

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle     �

4.3 alle gefährlichen Abfälle            �

4.4 bestimmte Abfallarten                �

Abfall-

schlüssel Abfallbezeichnung

Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

010408
Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

010409 Abfälle von Sand und Ton

010410
staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft
030101 Rinden und Korkabfälle

030105

Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 
04 fallen

030307
mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung 
von Papier- und Pappabfällen

100101

Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 
mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 
fällt

101311 *

Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe 
auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 13 09 und 10 13 10 fallen

130501 *
feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-
/Wasserabscheidern

130502 * Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
130503 * Schlämme aus Einlaufschächten

130508 *
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-
/Wasserabscheidern

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe
170101 Beton
170102 Ziegel
170103 Fliesen und Keramik

170106 *

Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe 
enthalten

170107
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

170201 Holz
170503 * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

170504
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 05 03 fallen

170507 * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält

170508
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 
05 07 fällt

190112
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen



190205 *
Schlämme aus der physikalisch-chemischen 
Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

190206

Schlämme aus der physikalisch-chemischen 
Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
02 05 fallen

191207
Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 
fällt

200101 Papier und Pappe 
200201 biologisch abbaubare Abfälle



 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.1.1 nur deutschlandweit � 

2.1.2 weltweit    � 

2.2 Befördern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.2.1 nur deutschlandweit � 

2.2.2 weltweit    � 

2.3 Lagern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) � 

2.4 Behandeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) �

2.5 Verwerten �  Kennnummer nach § 28 NachwV: D33301030 

� vorbereitend  � abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung � 

2.5.2 Recycling � 

2.5.3 sonstige Verwertung � 

2.6 Beseitigen �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.7 Handeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.7.1 nur deutschlandweit � 

2.7.2 weltweit    � 

2.8 Makeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.8.1 nur deutschlandweit � 

2.8.2 weltweit  � 

Anlage 4 Seite 1 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082 

Name des Entsorgungsfachbetriebs  Georg Grube GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Bremerhaven 2 
1.2 Straße: Dockstraße  
1.3. Staat: DE   Bundesland: HB   Postleitzahl: 27572   Ort: Bremerhaven 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Bodensanierungsanlage mit Notfallzwischenlager, Herstellung 

von gütegesicherten Sekundärrohstoffen  

Nr. gemäß 4. BImSchV 8.7.1.1 

    8.7.2.1 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  � 

3.2.2 Rücknahmestelle.  � 

3.2.3 Demontagebetrieb.  � 

3.2.4 Schredderanlage.  � 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung � 



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV Anlage 4 Seite 2 - 3 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082

4.1 alle Abfallarten                        �

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle     �

4.3 alle gefährlichen Abfälle            �

4.4 bestimmte Abfallarten                �

Abfall-

schlüssel Abfallbezeichnung

Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

010408
Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

010409 Abfälle von Sand und Ton

010410
staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft
030101 Rinden und Korkabfälle

030105

Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 
04 fallen

030301 Rinden- und Holzabfälle

030307
mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung 
von Papier- und Pappabfällen

100101

Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 
mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 
fällt

101311 *

Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe 
auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 13 09 und 10 13 10 fallen

130501 *
feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-
/Wasserabscheidern

130502 * Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
130503 * Schlämme aus Einlaufschächten

130508 *
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-
/Wasserabscheidern

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe
170101 Beton
170102 Ziegel
170103 Fliesen und Keramik

170106 *

Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe 
enthalten

170107
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

170201 Holz
170503 * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

170504
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 05 03 fallen

170507 * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält

170508
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 
05 07 fällt



190112
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen

191207
Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 
fällt

200101 Papier und Pappe 



 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.1.1 nur deutschlandweit � 

2.1.2 weltweit    � 

2.2 Befördern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.2.1 nur deutschlandweit � 

2.2.2 weltweit    � 

2.3 Lagern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: C3B200000 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) � 
2.4 Behandeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: C3B200000 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) �

2.5 Verwerten �  Kennnummer nach § 28 NachwV: C3B200000 

� vorbereitend  � abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung � 

2.5.2 Recycling � 
2.5.3 sonstige Verwertung � 

2.6 Beseitigen �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.7 Handeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.7.1 nur deutschlandweit � 

2.7.2 weltweit    � 

2.8 Makeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.8.1 nur deutschlandweit � 

2.8.2 weltweit  � 

Anlage 5 Seite 1 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082 

Name des Entsorgungsfachbetriebs  Georg Grube GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Neuenwalde  
1.2 Straße: Hymendorfer Weg  
1.3. Staat: DE   Bundesland: HB   Postleitzahl: 27607   Ort: Geestland OT Neuenwalde 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Aufbereitungsanlage (Sieben, Brechen und Klassieren) für mi-

neralische Abfälle  

Nr. gemäß 4. BImSchV 8.11.2.4 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  � 

3.2.2 Rücknahmestelle.  � 

3.2.3 Demontagebetrieb.  � 

3.2.4 Schredderanlage.  � 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung � 



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV Anlage 5 Seite 2 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082

4.1 alle Abfallarten                        �

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle     �

4.3 alle gefährlichen Abfälle            �

4.4 bestimmte Abfallarten                �

Abfall-

schlüssel Abfallbezeichnung

Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

170201 Holz

170302

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 03 01 fallen

170504

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 05 03 fallen

170508

Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 

05 07 fällt

170802

Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 17 08 01 fallen

200202 Boden und Steine



 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.1.1 nur deutschlandweit � 

2.1.2 weltweit    � 

2.2 Befördern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.2.1 nur deutschlandweit � 

2.2.2 weltweit    � 

2.3 Lagern �  Kennnummer nach § 28 NachwV: C3B200000 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) � 

2.4 Behandeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) �

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) �

2.5 Verwerten �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung � 

2.5.2 Recycling � 
2.5.3 sonstige Verwertung � 

2.6 Beseitigen �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

� vorbereitend  � abschließend 

2.7 Handeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.7.1 nur deutschlandweit � 

2.7.2 weltweit    � 

2.8 Makeln �  Kennnummer nach § 28 NachwV: ______________________ 

2.8.1 nur deutschlandweit � 

2.8.2 weltweit  � 

Anlage 6 Seite 1 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082 

Name des Entsorgungsfachbetriebs  Georg Grube GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Neuenwalde  
1.2 Straße: Hymendorfer Weg  
1.3. Staat: DE   Bundesland: HB   Postleitzahl: 27607   Ort: Geestland OT Neuenwalde 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfäl-

len  

Nr. gemäß 4. BImSchV 8.12.2 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV - entfällt -  

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  � 

3.2.2 Rücknahmestelle.  � 

3.2.3 Demontagebetrieb.  � 

3.2.4 Schredderanlage.  � 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung � 



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV Anlage 6 Seite 2 zum Zertifikat mit der Nummer eg0082

4.1 alle Abfallarten                        �

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle     �

4.3 alle gefährlichen Abfälle            �

4.4 bestimmte Abfallarten                �

Abfall-

schlüssel Abfallbezeichnung

Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

170201 Holz

170302

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 03 01 fallen

170504

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 05 03 fallen

170508

Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 

05 07 fällt

170802

Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 17 08 01 fallen

200202 Boden und Steine


